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Amtlicher Teil

Gesetze; Verordnungen der Reichsbehörden; Verträge.

Vereinbarung zwischen dem Staatssekretär des Reichs-Kolonialamts und der kaoko-
Land- und Minen-Gesellschaft, betr. die Bedingungen für den Verkauf von Cand

seitens der letzteren.
Vom 15. September 1909.

Zwischen dem Staatssekretär des Reichs-Kolonialamts und der Kaoko-Land= und Minen-
Gesellschaft wird vereinbart, was folgt:

1. Die Kaoko-Land= und Minen-Gesellschaft stellt auf die Dauer von zehn Jahren ihr gesamtes
Landgebiet dem Gouvernement an die Hand, das die in diesen Bereich fallenden Grundstücke
für Rechnung der Gesellschaft zu den jeweils für den Verkauf von Regierungsland geltenden
Bestimmungen veräußern kann.


